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Themen dieser Ausgabe: 

Rechtsprechung des BVerG zur Ver-
fassungsmäßigkeit von Verkehrs-
überwachungsmaßnahmen  

Verkehrsrecht: Tipps für das Verhal-
ten nach einem Verkehrsunfall 

Aktuelle Rechtsprechung des BGH 
zum Pkw-Kauf 
  

Kurzmitteilungen zur aktuel-

len Rechtsprechung: 

BGH zur Verwendung fremder Fotografien 

für Rezeptsammlung im Internet (Urteil vom 
12.11.2009, AZ: I ZR 166/07): 

Der Betreiber eines Internetportals, in das 
Dritte für die Öffentlichkeit bestimmte Inhalte 
(hier: Rezepte) stellen können, haftet für diese 
Inhalte nach den allgemeinen Vorschriften, 
wenn er die eingestellten Inhalte vor ihrer Frei-
schaltung auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
überprüft und sich damit zu eigen macht. Dies 
gilt auch dann, wenn für die Nutzer des Inter-
netportals erkennbar ist, dass die Inhalte 
(ursprüngl.) nicht vom Betreiber, sondern von 
Dritten stammen. Ein Hinweis darauf, dass sich 
der Portalinhaber die Inhalte zu eigen macht, 
liegt auch darin, dass er sich umfassende Nut-
zungsrechte an den Inhalten einräumen lässt 
und Dritten anbietet, diese Inhalte kommerziell 
zu nutzen.  
Der Kläger hatte Fotografien von Speisen er-
stellt, die zusammen mit den entsprechenden 
Rezepten auf der Homepage „www.marions-
kochbuch.de“ kostenlos abgerufen werden 
konnten. Die Beklagte betreibt die Internetad-
resse „www.chef-koch.de“, auf der Rezepte und 
Fotos von Privatpersonen hochgeladen werden 
können. Die Rezepte werden erst freigeschaltet, 
nachdem die Redaktion der Beklagten diese 
gesichtet und überprüft hat. Dritte hatten mehr-
fach vom Kläger stammende Fotografien auf 
die Internetseite der Beklagten hochgeladen, 
ohne dessen Wissen und Zustimmung. Die Be-
klagte wurde auf Unterlassung und Zahlung von 
Schadenersatz verurteilt. 
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B au u n te rn eh mer / 
Handwerker und Ar-
chitekten können 
nach dem Gesetz von 
dem Besteller zur 
Sicherung ihrer For-
derungen die Eintra-
gung einer Bauhand-
w e r k e r s i c h e -
rungshypothek auf 
dem Grundstück des 
Auftraggebers (Be-
stellers) verlangen.  

Voraussetzung ist 
e i n e  k o n k r e t e 

Grundstücksbezo-

genheit der Bauleis-
tung.  

Das OLG Hamburg 
(Az. 14 W 24/09) hat  
aktuell nochmals die 
gängige Rechtspre-
chung bestätigt, dass 
weitere Vorausset-

zung für den An-
spruch auf Eintra-
gung der Bauhand-
w e r k e r s i c h e -
rungshypothek ist, 
dass mit den Bauar-

beiten am Grund-

stück bereits begon-

nen wurde. Vorberei-
tende Maßnahmen 
sind hierzu nicht aus-
reichend. Als bloße 
vorbereitende Maß-
nahme gelten z.B. die 
bloße Anlieferung 
von Baumaterialien, 
das Errichten des 
B a u z a u n s ,  d e r 

(vorbe-reitende) Ab-
bruch eines Gebäu-
des, die Erstellung 
des Baugesuchs oder 
das Erwirken der 
Baugenehmigung. 

Das OLG Hamburg 
hat in seinem Be-

schluss nochmals 
bestätigt, dass auch 
die bloßen Planungs-
leistungen von Ar-
chitekten noch als 
Vorbereitungshand-
lung zu sehen sind. 
Erst wenn die Pla-
nung tatsächlich um-
gesetzt, also mit der 
Bauleistung auf der 
Grundlage der Archi-
tektenplanung begon-
nen wird, ist die Be-
ziehung zwischen 
Architektenleistung 
und Grundstück so 
verdichtet, dass der 
Sicherungsanspruch 
(§ 648 BGB) gege-
ben ist. 

Scheitert also das 
Bauvorhaben bei-
spielsweise an einer 
nicht erteilten Bauge-
nehmigung oder gibt 
der Bauherr das Bau-
vorhaben aus anderen 
Gründen vor Beginn 
der Bauarbeiten auf, 
so besteht für die 
Architektenleistung 
kein Anspruch auf 
Sicherung durch Ein-
tragung einer Hypo-
thek im Grundbuh. 

Der Bauunterneh-
mer/Architekt kann 
stattdessen allerdings 
Sicherheit durch 

Bürgschaft (§ 648 a 
BGB) verlangen. Lie-
gen die Voraussetzun-
gen für einen An-
spruch auf Sicherheit 
durch Bürgschaft und 
auf eine Bauhandwer-
kersicherungshypo-
thek gleichzeitig vor, 
kann nur eines dieser 
Rechte geltend ge-
macht werden. Hier 
muss also im konkre-
ten Fall zunächst ge-
prüft werden, welches 
Sicherungsrecht für 
den Bauunterneh-
mer/Handwerker ge-
eignet ist. 

Für weitere Fragen 
stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
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Aktuelle Rechtsprechung des 

BVerfG (Beschluss vom 

12.08.2010, 2 BvR 1447/10): 

Verkehrsüberwachungsmaß-

nahmen auf Grund konkreten 

Tatverdachts 

Die im Rahmen von Abstandsmes-
sungen gefertigten Übersichtsauf-
nahmen des Verkehrs stellen kei-
nen unzulässigen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung dar. Sie sind verfas-
sungskonform. 

Das Amtsgericht verurteilte den 
Beschwerdeführer wegen fahrläs-
siger Unterschreitung des erfor-
derlichen Sicherheitsabstands. Die 
Verurteilung wurde im Wesentli-
chen auf das Ergebnis einer Ab-
standsmessung, bei der Videoauf-
nahmen gefertigt worden waren, 
gestützt. Die Aufnahmen, die zur 
Identifizierung des Fahrers gefer-
tigt wurden, wurden mittels einer 
Kamera erstellt, die nur dann akti-
viert wird, wenn der Verdacht einer 
Verkehrsordnungswidrigkeit be-
steht. Vor Einschaltung dieser Ka-
mera werden Übersichtsaufnah-
men erstellt, die nur dazu dienen, 
einen Anfangsverdacht zu begrün-
den. 

Nach Auffassung des BVerfG stel-
len die gefertigten Übersichtsauf-
nahmen keinen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung dar. Nach den Fest-
stellungen des Amtsgerichts ist 
nämlich gerade eine Identifizie-
rung des Fahrers oder der Kenn-
zeichen anhand der dauerhaft an-
gefertigten Übersichtsaufnahmen 
nicht möglich. Die Identifizierung 
des Betroffenen erfolgt nicht durch 
eine technische Bearbeitung der 
Aufnahmen, sondern durch die 
Bildaufnahmen der Fahrbahnka-
mera, die gefertigt wurden, nach-
dem ein Anfangsverdacht begrün-
det worden war. Dieses Vorgehen 
ist jedoch durch die StPO gedeckt.  

 Von einer Sekunde 
auf die andere ist es 
passiert – es hat 
„gekracht“. Es stellt 
sich die berechtigte 
Frage: Was nun? 

Wir haben für Sie 
nachfolgend einige 
Tipps zusammenge-
stellt: 
 

 1. An der Unfallstel-1. An der Unfallstel-1. An der Unfallstel-1. An der Unfallstel-
le:le:le:le:    

Sichern Sie nach ei-
nem Verkehrsunfall 
schnellstmöglich die 
Unfallstelle. Achten 
Sie hierbei immer 
auf Ihre eigene Si-
cherheit! Schalten 
Sie die Warnblickan-
lage an und stellen 
Sie das Warndreieck 
auf. 

Verständigen Sie un-
verzüglich die Polizei 
und ggf. auch den 
Rettungswagen. Gibt 
es Verletzte, ist erste 
Hilfe zu leisten. 

Verändern Sie  bei 
fehlender Einigung, 
hohem Sachschaden 
oder Verletztennichts 
am Unfallort,, bis die 
Polizei eintrifft. 

Bei Bagatellschäden 

sollten vor Räumen 
des Unfallorts Fotos 
gemacht oder zumin-
dest sollte eine Skiz-
ze gefertigt werden. 
Die Skizze sollte 
sinnvollerweise von 
beiden (oder bei 

mehreren von allen) 
Unfallbeteiligten un-
terschrieben werden. 

Füllen Sie einen Un-
fallbericht vollständig 
aus. Besonders wich-
tig sind folgende An-
gaben: Namen des 
Fahrers und des Hal-
ters, Kennzeichen, 
Versicherungsgesell-
schaft und Versiche-
rungsnummer des 
Unfallgegners. Sind 
Zeugen vorhanden, 
sollten deren Namen 
und Anschriften no-
tiert werden. 

Nach Eintreffen der 
Polizei: Ist der Unfall-
hergang unklar oder 

streitig, machen Sie 
keine weiteren Anga-
ben. Verweisen Sie 
darauf, dass Sie ei-
nen Anwalt beauftra-
gen werden. Prüfen 
Sie die Angaben im 
polizeilichen Unfall-
protokoll. 

Gestehen Sie nie-
mals vor Ort Ihre Un-
fallschuld ein! 
 

2. Zu Hause:2. Zu Hause:2. Zu Hause:2. Zu Hause:    

Lassen Sie sich nicht 
vom Unfallgegner 
oder der gegneri-
schen Versicherung 
beeinflussen! 

Verweisen Sie auch 
bei Fragen der geg-
nerischen Versiche-
rung auf Ihren An-
walt. 

Treffen Sie ohne vor-
herige anwaltliche 
Beratung keine Ver-
einbarungen mit der 
gegnerischen Versi-
cherung z.B. über die 
Wahl des Sachver-
ständigen oder der 
Werkstatt! 
 

Für weitere Fragen 
stehen wir Ihnen je-
derzeit gerne zur Ver-
fügung. 
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Reiserecht: Sieht der Swimmingpool eines Hotels anders aus als 

im Prospekt, lassen sich daraus keine Ansprüche gegen den Reisever-

anstalter ableiten, entschied das Amtsgericht Duisburg (Az.: 49 C 

1338/05). Der Kläger hatte bemängelt, der Hauptpool seines Hotels 

habe anders ausgesehen als im Katalog, was er mit Hilfe von Fotos 

auch belegte. Das Gericht konnte allerdings keine Beeinträchtigung  

des Nutzens des Pools und damit auch nicht der Reise feststellen. Der 

Pool sei nicht nennenswert kleiner gewesen als der im Katalog. Die 

genaue Pool-Form sei dem Touristen jedoch nicht zugesichert worden. 

Abweichungen von der Abbildung seien folglich auch kein Reisemangel. 



Aktuelle Rechtssprechung  

des BGH zum Pkw-Kauf 

(Urteil vom 17.02.2010 - VIII 

ZR 70/07): 

Die Lieferung eines Kraft-Die Lieferung eines Kraft-Die Lieferung eines Kraft-Die Lieferung eines Kraft-

fahrzeugs in einer fahrzeugs in einer fahrzeugs in einer fahrzeugs in einer anderen anderen anderen anderen 

als der bestellten als der bestellten als der bestellten als der bestellten Farbe Farbe Farbe Farbe stellt stellt stellt stellt 

im Regelfall einen im Regelfall einen im Regelfall einen im Regelfall einen erhebli-erhebli-erhebli-erhebli-

chen Sachmangelchen Sachmangelchen Sachmangelchen Sachmangel und eine  und eine  und eine  und eine 

erhebliche Pflichtverletzung erhebliche Pflichtverletzung erhebliche Pflichtverletzung erhebliche Pflichtverletzung 

des Verkäufers dar. Dies gilt des Verkäufers dar. Dies gilt des Verkäufers dar. Dies gilt des Verkäufers dar. Dies gilt 

auch dann, wenn der Käufer auch dann, wenn der Käufer auch dann, wenn der Käufer auch dann, wenn der Käufer 

neben der im Kaufvertrag neben der im Kaufvertrag neben der im Kaufvertrag neben der im Kaufvertrag 

festgelegten zunächst auch festgelegten zunächst auch festgelegten zunächst auch festgelegten zunächst auch 

eine andere Fahrzeugfarbe eine andere Fahrzeugfarbe eine andere Fahrzeugfarbe eine andere Fahrzeugfarbe 

in Betracht gezogen hatte.in Betracht gezogen hatte.in Betracht gezogen hatte.in Betracht gezogen hatte.    

 

Der Sachverhalt im Einzelnen:  

Die Kläger (Kl.) begehrte von 
dem Beklagten (Bekl.) aus ab-
getretenem Recht u.a. die Zah-
lung des Kaufpreises für einen 
Pkw Chevrolet Corvette. Die 
Parteien kamen Anfang des 
Jahres 2005 miteinander in 
Kontakt, da der Bekl. eine Cor-
vette der neuesten Modellreihe 
erwerben wollte. Dieses Modell 
wurde damals erst seit kurzer 
Zeit auf dem amerikanischen 
Markt gehandelt und war be-
gehrt. Mit Schreiben vom 24. 1. 
2005 teilte der Bekl. der Kl. die 
Ausstattungsmerkmale mit, die 
das Fahrzeug haben sollte. Als 

gewünschte Farbe gab er 
„Black oder Le Mans Blue Me-
tallic” an. Daraufhin teilte die Kl. 
ihm durch Schreiben vom 11. 2. 
2005 mit, wie die Beschaffung 
des Fahrzeugs erfolgen werde. 
Mit Schreiben vom 18. 3. 2005 
übersandte die Kl. dem Bekl. 
ein Angebot der B-Corporation 
über eine Corvette zum Preis 
von 51950 US-Dollar zuzüglich 
Frachtkosten von 900 US-
Dollar und bat den Bekl., dieses 
Schreiben unterzeichnet als 

Kaufbestätigung zurückzusen-
den sowie eine schnellstmögli-
che Überweisung des genann-
ten Betrags zu veranlassen. 
Das dem Schreiben beigefügte 
Angebot über eine „2005 Chev-
rolet Corvette 2dr Coupe Base” 
zu dem genannten Preis ent-
hielt neben weiteren Ausstat-
tungsmerkmalen des Fahr-
zeugs als Farbbezeichnung die 
Angabe „Le Mans Blue Metal-
lic”. Der Bekl. sandte dieses 
Angebot am selben Tag unter-
schrieben an die B-Corporation 
zurück, die ebenfalls noch am 
selben Tag den Auftrag schrift-
lich bestätigte. In der Folgezeit 

versuchte die B-Corporation, in 
den  USA ein entsprechendes 
Fahrzeug anzukaufen, was we-
gen dessen erst kurz zuvor er-
folgter Markteinführung und der 
hohen Nachfrage Schwierigkei-
ten bereitete. Als die B-
Corporation am 7.4.2005 noch 
kein Fahrzeug für den Bekl. 
gefunden hatte, rief deren Ge-
schäftsführer bei dem Bekl. an 
und erließ eine Nachricht auf 
dessen Anrufbeantworter, wo-
nach noch „zwei Eisen im Feu-
er seien” und deshalb um wei-
tere 24 Stunden gebeten wer-
de, nach deren Ablauf dem 
Bekl. gegebenenfalls abgesagt 
werden müsse. Zwischen den 
Parteien ist streitig, ob an-
schließend in der Zeit zwischen 
dem 7. 4. 2005 und 10. 4. 2005 
in einem Telefonat des Ge-
s c h ä f t s f ü h r e r s  d e r  B -
Corporation mit dem Bekl. eine 
Einigung auf Lieferung einer 
schwarzen Corvette erfolgte. 
Der B-Corporation gelang es 
kurz darauf, eine schwarze 
Corvette mit gegenüber dem 
Angebot vom 18. 3. 2005 weite-

rem Zubehör anzukaufen. Dies 

teilte sie dem Bekl. mit  Schrei-
ben vom 10. 4. 2005 mit. Noch 
am selben Tag wurde dem 
Bekl. die Fahrzeugrechnung 
übersandt, in der als Fahrzeug-
farbe „black” angegeben war. 
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Einen Tag später wies die Kl. 

den Bekl. schriftlich darauf hin, 

dass ihr ein Rechenfehler bei 

der Bildung der Gesamtsumme 

unterlaufen sei, kündigte die Ü-

bersendung einer korrigierten 

Rechnung an und wies darauf 

hin, dass die Anzahlung des 

Bekl. bisher nicht eingegangen 

sei. In der korrigierten Rechnung 

ist als Fahrzeugfarbe wiederum 

„black” angegeben. In der Folge-

zeit  veranlasste d ie B-

Corporation die Verschiffung der 

schwarzen Corvette nach 

Deutschland und teilte dem 

Bekl. mit Schreiben vom 2. 5. 

2005 den 17. 5. 2005 als An-

kunftstermin mit. Zur Vorberei-

tung der Verzollung unterzeich-

nete der Bekl. am 16. 5. 2005 

eine Vollmacht. In der Folgezeit 

wurde das Fahrzeug verzollt und 

von der Kl. für die TÜV-

Abnahme umgerüstet. Die hier-

für angefallenen Kosten stellte 

die Kl. dem Bekl. gesondert in 

Rechnung. Am 1. 6. 2005 war 

das Fahrzeug auslieferungsbe-

reit.  

Der Bekl. lehnte die Abnahme 

des Fahrzeugs ab und leistete 

keine Zahlung. Er vertrat die 

Auffassung, am 18. 3. 2005 sei 

ein Vertrag über eine blaue Cor-

vette zu Stande gekommen. Mit 

der angebotenen Lieferung einer 

schwarzen Corvette habe die 

Verkäuferin diesen Vertrag je-

doch nicht ordnungsgemäß er-

füllt. Zum einen habe die Ver-

käuferin die Erfüllung abgelehnt, 

indem sie am 7.4.2005 mitgeteilt 

habe, vom Vertrag Abstand zu 

nehmen, wenn sie nicht inner-

halb von 24 Stunden eine ent-

sprechende Corvette finden wer-

de. Daher sei aus seiner Sicht 

der Vertrag bereits erledigt ge-

wesen, als die Verkäuferin ihm 

am 10.4.2005 nach Fristablauf 

mitgeteilt habe, dass sie nun 

doch ein Fahrzeug gefunden 

habe. Zum anderen habe er ei-

ner Vertragsänderung von einer 

blauen zu einer schwarzen Cor-

vette nicht zugestimmt. 

Die Lieferung eines Kraftfahr-Die Lieferung eines Kraftfahr-Die Lieferung eines Kraftfahr-Die Lieferung eines Kraftfahr-
zeugs in einer anderen als der zeugs in einer anderen als der zeugs in einer anderen als der zeugs in einer anderen als der 
bestellten Farbe stellt nach Auf-bestellten Farbe stellt nach Auf-bestellten Farbe stellt nach Auf-bestellten Farbe stellt nach Auf-
fassung des BGH im Regelfall fassung des BGH im Regelfall fassung des BGH im Regelfall fassung des BGH im Regelfall 
einen erheblichen Sachmangel einen erheblichen Sachmangel einen erheblichen Sachmangel einen erheblichen Sachmangel 
und damit auch eine erhebliche und damit auch eine erhebliche und damit auch eine erhebliche und damit auch eine erhebliche 
Pflichtverletzung dar. Pflichtverletzung dar. Pflichtverletzung dar. Pflichtverletzung dar. Dies gilt 
auch, wenn der Käufer im Rah-
men der dem Vertragsschluss 
vorausgegangenen Verhandlun-
gen neben der im Kaufvertrag 
festgelegten zunächst auch eine 
andere Fahrzeugfarbe in Betracht 
gezogen hatte. Hinsichtlich der 

Farbe der bestellten Corvette 
wurde eine Beschaffenheitsver-
einbarung dahingehend getroffen, 
dass ein Fahrzeug in der Farbe 
Blue Metallic geliefert werden 
sollte. Gemessen an dieser Be-
schaffenheitsvereinbarung ist die 
von der Kl. angebotene schwarze 
Corvette nicht frei von Sachmän-
geln.  

Der in dieser Farbabweichung 
liegende Sachmangel ist nicht als 
eine nur unerhebliche Pflichtver-
letzung zu bewerten. Die Lackfar-
be stellt ein äußeres Merkmal des 
Kraftfahrzeugs dar, welches re-
gelmäßig zu den für den Käufer 
im Rahmen seiner Kaufentschei-
dung maßgeblichen Gesichts-
punkten gehört.  

Entgegen der Auffassung des 
Vorgerichts lässt sich nach An-
sicht des BGH aus dem Umstand, 
dass der Bekl. ursprünglich Inte-
resse am Erwerb einer Corvette 
in Schwarz oder Blue Metallic ge-
zeigt hat, nicht ableiten, dass die 
Lieferung einer schwarzen statt 
der im Kaufvertrag vereinbarten 
blauen Corvette eine nur uner-
hebliche Pflichtverletzung (§ 323 
V 2 BGB) darstelle.   

Entscheidend kommt es darauf Entscheidend kommt es darauf Entscheidend kommt es darauf Entscheidend kommt es darauf 
an, ob im Kaufvertrag eine ein-an, ob im Kaufvertrag eine ein-an, ob im Kaufvertrag eine ein-an, ob im Kaufvertrag eine ein-
deutige Wahl der Fahrzeugfarbe deutige Wahl der Fahrzeugfarbe deutige Wahl der Fahrzeugfarbe deutige Wahl der Fahrzeugfarbe 
erfolgt ist. erfolgt ist. erfolgt ist. erfolgt ist.     

Dies ist, so der BGH, hier der 
Fall. 
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